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2. Nach Abwägung aller Belange und angesichts der erläuterten Umplanung der 

Flächen für das Nahversorgungszentrum, d.h. der damit verbundenen Reduzie-

rung immissionsschutzrechtlicher Beeinträchtigungen, entspricht es daher dem 

Interesse meiner Mandantin an einer einheitlichen Lösung, wenn die FlSt. 680, 

1013 und 1015 wie im Vorentwurf vorgesehen mit überplant und als Urbanes 

Gebiet MU festgesetzt werden. 

 
Wir bitten in diesem Zusammenhang bei der Festsetzung der GRZ darum, eine 

mögliche weitere Bebauung insbesondere durch die bereits angesprochene Car-

portanlage zu berücksichtigen, in dem die GRZ soweit erforderlich erhöht wird. 

 
Außerdem ist es im Interesse meiner Mandantin, flexibel zu bleiben. Aus diesem 

Grund sollten die im vorherigen Entwurf des B-Plans W 50 südwestlich und süd-

östlich auf ihren Flurstücken vorgesehenen Baugrenzen gradlinig verlaufen und 

dort an die Grundstücksgrenzen verschoben werden. 

 
 
 

3. Da nach Ihrer Auskunft die weiteren Anliegen meiner Mandantin noch geprüft 

werden, bitte ich höflich um Verständnis, wenn vorstehende Vorschläge auch 

insoweit noch unter dem Vorbehalt Ihrer weiteren Überlegungen stehen. 

 
 
 




